
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/9/23 2005/15/0080
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.2005

Index

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

FamLAG 1967 §26 Abs4;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 90/13/0241 E 13. März 1991 RS 4

Stammrechtssatz

Das FamLAG räumt der jeweiligen Partei des Verwaltungsverfahrens keinen Anspruch auf Ausübung des im § 26 Abs 4

dieses Gesetzes genannten Aufsichtsrechtes ein (Hinweis E 16.2.1988, 85/14/0130).
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